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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren 
zur selbsttätigen Radpositionserkennung in einem 
Fahrzeug.

Stand der Technik

[0002] Aus der US 2005/0156722 A1 ist ein Verfah-
ren zur selbsttätigen Radpositionserkennung in ei-
nem Fahrzeug bekannt, bei dem aus den Signalver-
läufen von zweiachsigen Beschleunigungssensoren 
auf die Radposition im linken bzw. rechten Fahrzeug-
seitenbereich geschlossen wird. Über die radindivi-
duelle 90°-Phasenverschiebung des linken und des 
rechten Beschleunigungssignals kann in einem Steu-
ergerät die jeweilige Achsseite aus der resultieren-
den 180°-Phasenverschiebung festgestellt wird, wel-
che sich aus der Differenz der empfangenen Signal-
informationen des linken und rechten Rades ergibt. 
Mit diesem Verfahren ist es aber nicht möglich, die 
Radposition an der Vorderachse bzw. Hinterachse zu 
detektieren.

Offenbarung der Erfindung

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
mit einfachen Maßnahmen die Position eines Fahr-
zeugrades an der Vorderachse bzw. der Hinterachse 
zuverlässig zu detektieren.

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit 
den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst. Die Unter-
ansprüche geben zweckmäßige Weiterbildungen an.

[0005] Das erfindungsgemäße Verfahren wird 
selbsttätig zur Erkennung der Radposition an der 
Vorderachse bzw. der Hinterachse in einem Fahr-
zeug eingesetzt. Voraussetzung ist, dass mindestens 
ein Vorderrad und mindestens ein Hinterrad jeweils 
mit einer Radelektronik ausgestattet sind, die eine 
gerichtete Antenne zur Ausstrahlung und zum Emp-
fang von Funksignalen aufweist, wobei die Antennen 
von Vorderradelektronik und Hinterradelektronik in 
der Weise zueinander ausgerichtet sind, dass sich 
die empfangene Signalstärke in den Radelektroniken 
unterscheidet. Dies bedeutet, dass das von einer ers-
ten Radelektronik ausgesandte Funksignal in der 
zweiten Radelektronik mit einer höheren Signalstär-
ke empfangen wird als in Gegenrichtung, also ein von 
der zweiten Radelektronik ausgesandtes Funksignal, 
welches von der ersten Radelektronik mit geringerer 
Signalstärke empfangen wird. Aus dem Signalstärke-
unterschied kann auf die Position des Rades an der 
Vorderachse bzw. der Hinterachse geschlossen wer-
den.

[0006] Hierzu wird in der empfangenen Radelektro-
nik ein die Signalstärke repräsentierendes Informati-
onssignal erzeugt, welches die Radposition an der 

Vorderachse oder der Hinterachse widerspiegelt. 
Das Informationssignal nimmt beispielsweise den 
Wert Null ein, falls kein oder nur ein geringer Wert 
des Funksignals der sendenden Radelektronik emp-
fangen wird, und den Wert eins, sofern ein höherer 
Wert des Funksignals empfangen wird. Der Wert des 
Informationssignals repräsentiert die Radposition an 
der Vorderachse bzw. der Hinterachse.

[0007] Die Vorrichtung, welche zur Durchführung 
des Verfahrens vorgesehen und beispielsweise als 
Reifendruck-Messsystem ausgebildet ist, umfasst 
mindestens einen Beschleunigungssensor sowie 
eine Sende- bzw. Empfangseinheit, wobei der Be-
schleunigungssensor und die Sende- und Empfangs-
einheit einem Fahrzeugrad zugeordnet sind. Gemäß 
bevorzugter Ausführung sind der Beschleunigungs-
sensor und die Sende- und Empfangseinheit Teil ei-
ner Radelektronik, die im bzw. am Fahrzeugrad an-
geordnet ist. Die Sende- und Empfangseinheit weist 
gemäß bevorzugter Ausführung eine gerichtete An-
tenne auf, die in eine bestimmte Richtung weist und 
in diese Richtung mit größter Signalstärke abstrahlt. 
Die Funkrichtung liegt vorzugsweise parallel zur 
Fahrzeuglängsachse, also in bzw. entgegengesetzt 
zur Fahrzeugvorwärtsrrichtung. Zweckmäßigerweise 
strahlen die Sende-/Empfangseinheiten, welche sich 
an einer gemeinsamen Fahrzeugseite befinden, die 
Funksignale in die gleiche Richtung aus. Es kann vor-
teilhaft sein, dass die Sende-/Empfangseinheiten an 
der linken Fahrzeugseite in die entgegengesetzte 
Richtung ausstrahlen wie die Sende-/Empfangsein-
heiten an der rechten Fahrzeugseite. Beispielsweise 
können die Antennen, welche Bestandteil der Sen-
de-/Empfangseinheit sind, an der linken Fahrzeug-
seite nach hinten, also entgegen der Fahrzeugvor-
wärtsrichtung ausgerichtet sein, wohingegen die An-
tennen der Sende-/Empfangseinheiten an der rech-
ten Fahrzeugseite nach vorne, also in Fahrzeugvor-
wärtsrichtung ausgerichtet sind.

[0008] Gemäß weiterer vorteilhafter Ausführung ist 
vorgesehen, dass mindestens ein Fahrzeugrad an 
der Vorderachse und ein Fahrzeugrad an der Hinter-
achse jeweils mit einer Radelektronik ausgestattet 
sind. Zweckmäßig ist jedes Rad des Fahrzeuges mit 
einer Radelektronik versehen, wobei die Sende- und 
Empfangseinheiten sämtlicher Radelektroniken par-
allel zueinander gerichtet sind bzw. Funksignale ab-
strahlen. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass die 
von den Radelektroniken einer Achse abgestrahlten 
Funksignale mit unterschiedlicher Signalstärke von 
den Radelektroniken an der anderen Achse empfan-
gen werden als bei einer Abstrahlung in Gegenrich-
tung.

[0009] Des Weiteren ist es zweckmäßig, in jeder 
Radelektronik einen Accelerometer vorzusehen, der 
mit zweiachsigen Beschleunigungssensoren ausge-
stattet ist, über die phasenverschobene Beschleuni-
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gungssignale erzeugbar sind, welche vorzugsweise 
in einer 90°-Phasenlage zueinander stehen. Vorteil-
hafterweise weisen die Accelerometer im linken und 
rechten Achsbereich zueinander eine Phasenver-
schiebung von beispielsweise ±90° auf, so dass sich 
insgesamt zwischen linkem Fahrzeugbereich und 
rechtem Fahrzeugbereich eine Phasenverschiebung 
von 180° ergibt. Dagegen besitzen die Accelerome-
ter an der gleichen Fahrzeugseite an der Vorderach-
se und der Hinterachse die gleiche Phasenlage. Mit 
dieser Ausführung ist es möglich, die Position der Ra-
delektronik bzw. des zugeordneten Fahrzeugrades 
im linken und rechten Fahrzeugseitenbereich zu be-
stimmen. Gemeinsam mit der gerichteten Sen-
de-/Empfangseinheit in den Radelektroniken ist auf 
diese Weise die Position jeder einzelnen Radelektro-
nik bzw. jedes einzelnen Fahrzeugrades im linken 
bzw. rechten Fahrzeugseitenbereich sowie an der 
Vorderachse bzw. der Hinterachse feststellbar.

[0010] Gemäß weiterer zweckmäßiger Ausführung 
ist das Fahrzeug mit einer zentralen Empfangseinheit 
ausgestattet, zu der die Informationssignale übertra-
gen werden, welche zumindest die Information über 
die Position an der Vorderachse bzw. Hinterachse 
enthalten, zweckmäßigerweise darüber hinaus aber 
auch noch die Information über die Position im linken 
oder rechten Fahrzeugseitenbereich. Die zentrale 
Empfangseinheit erhält das Informationssignal von 
der jeweils empfangenden Radelektronik, die mit der 
Radelektronik an der jeweils anderen Fahrzeugach-
se, jedoch an der gleichen Fahrzeugseite kommuni-
ziert. Damit ergibt sich folgendes Ablaufschema:  
Zunächst sendet eine erste Radelektronik beispiels-
weise an der Vorderachse links ein Funksignal über 
seine gerichtete Antenne, die entgegengesetzt zur 
Fahrzeugvorwärtsrichtung nach hinten weist. Die 
Sende-/Empfangseinheit in einer zweiten Radelekt-
ronik an der Hinterachse links empfängt das von der 
ersten Radelektronik ausgesandte Funksignal, wobei 
aufgrund der nach hinten gerichteten Antenne das 
empfangene Funksignal eine verhältnismäßig große 
Signalstärke aufweist, die oberhalb eines Schwellen-
wertes liegt. Daraus wird ein Informationssignal bei-
spielsweise mit dem Wert 1 generiert, welches an die 
zentrale Empfangseinheit übermittelt wird, welche 
mit dem Regel- bzw. Steuergerät im Fahrzeug ver-
bunden ist und in welchem aus dem Wert des Infor-
mationssignals auf die Position der empfangenden 
Radelektronik an der Hinterachse geschlossen wer-
den kann.

[0011] Falls in umgekehrter Richtung die Radelekt-
ronik an der Hinterachse ein Funksignal über ihre ge-
richtete Antenne aussendet, so wird in der Emp-
fangseinheit in der Radelektronik an der Vorderachse 
aufgrund der Ausrichtung der Antennen nach hinten 
das Funksignal nur mit einer geringeren Signalstärke 
empfangen, die unterhalb eines Schwellenwertes 
liegt. Daraus wird ein Informationssignal beispiels-

weise mit dem Wert 0 generiert, welches von der vor-
deren Radelektronik an die zentrale Empfangseinheit 
übermittelt wird, wobei in dem angeschlossenen Re-
gel- bzw. Steuergerät aus dem Wert des Informati-
onssignals auf die Position der empfangenden Rade-
lektronik an der Vorderachse geschlossen werden 
kann.

[0012] Darüber hinaus kann aus der jeweiligen Pha-
senverschiebung zwischen den phasenverschobe-
nen Beschleunigungssignalen jeder Radelektronik 
auf die Position entweder im linken oder im rechten 
Fahrzeugseitenbereich geschlossen werden. Bei-
spielsweise kann eine Phasenverschiebung von 
+90° für eine Position im linken Fahrzeugseitenbe-
reich und eine Phasenverschiebung von –90° für eine 
Position im rechten Fahrzeugseitenbereich stehen. 
Gemeinsam mit der Information über die zwischen 
den Radelektroniken ausgesandten Funksignale 
bzw. die Stärke der empfangenen Funksignale ist 
eine eindeutige Zuordnung jeder Radelektronik zum 
linken bzw. rechten Fahrzeugseitenbereich sowie zur 
Vorderachse bzw. Hinterachse möglich.

[0013] Vorteilhafterweise wird auch die Information 
über die linke bzw. rechte Fahrzeugseite in dem Infor-
mationssignal an die zentrale Empfangseinheit über-
mittelt.

[0014] Weitere Vorteile und zweckmäßige Ausfüh-
rungen sind den weiteren Ansprüchen, der Figuren-
beschreibung und den Zeichnungen zu entnehmen. 
Es zeigen:

[0015] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines 
Kraftfahrzeugs mit je einer Radelektronik an jedem 
Fahrzeugrad sowie mit einer zentralen Empfangsein-
heit, die mit Sende-/Empfangseinheiten in den Rade-
lektroniken kommuniziert, wobei die Sende-/Emp-
fangseinheiten jeweils eine gerichtete Antenne um-
fassen,

[0016] Fig. 2 ein Ablaufdiagramm mit den Verfah-
rensschritten zur selbsttätigen Radpositionserken-
nung in einem Fahrzeug.

[0017] Bei dem in Fig. 1 dargestellten Fahrzeug 1
handelt es sich insbesondere um ein Kraftfahrzeug 
mit Antriebsmotor, beispielsweise eine Brennkraft-
maschine. Das Fahrzeug 1 weist an der Vorderach-
se, welche über die vordere Raddrehachse 6 symbo-
lisiert ist, im linken und rechten Fahrzeugseitenbe-
reich Fahrzeugräder 2, 3 auf. Entsprechend sind an 
der Hinterachse, die die hintere Raddrehachse 7 be-
sitzt, im linken und rechten Fahrzeugseitenbereich 
Fahrzeugräder 4 und 5 angeordnet. Jedem Fahrzeu-
grad 2, 3, 4, 5 ist jeweils eine Radelektronik 8, 9, 10, 
11 zugeordnet, die jeweils aus einem Accelerometer 
mit zweiachsigen Beschleunigungssensoren und ei-
ner Sende-/Empfangseinheit besteht, welche eine 
3/8



DE 10 2009 001 074 A1    2010.08.26
gerichtete Antenne 12, 13, 14 bzw. 15 aufweist. Die 
Antennen 12, 14 der im linken Fahrzeugseitenbe-
reich an der Vorderachse bzw. der Hinterachse ange-
ordneten Radelektroniken 8 und 10 weisen entge-
gengesetzt zur Fahrzeugvorwärtsrichtung F nach 
hinten, wohingegen die Antennen 13 und 15 der im 
rechten Fahrzeugseitenbereich an der Vorderachse 
und der Hinterachse positionierten Radelektroniken 9
und 11 in Fahrzeugvorwärtsrichtung F, also nach vor-
ne weisen. Damit ist eine eindeutige Abstrahlungs-
richtung über die jeweiligen Antennen 12 bis 15 fest-
gelegt.

[0018] In Fig. 2 ist der grundsätzliche Verlauf des 
Verfahrens zur Radpositionserkennung an der Vor-
derachse oder der Hinterachse dargestellt. Erläutert 
wird das Verfahren anhand einer Kommunikation 
zwischen den Radelektroniken vorne links und hinten 
links im Fahrzeug.

[0019] Zunächst wird gemäß des Verfahrensschritts 
V1 in der Radelektronik, welche dem linken Vorder-
rad zugeordnet ist, mittels der dort vorhandenen Be-
schleunigungssensoren ein Beschleunigungssignal a 
aufgenommen. Das Beschleunigungssignal a wird 
mittels der gerichteten Antenne in der Radelektronik 
vorne links der Radelektronik hinten links übermittelt, 
die ebenfalls über eine Sende-/Empfangseinheit mit 
gerichteter Antenne verfügt. Da die Antennen der bei-
den Radelektroniken vorne links und hinten links je-
weils nach hinten gerichtet sind, empfängt die Rade-
lektronik hinten links ein verhältnismäßig starkes 
Funksignal, welches gemäß Verfahrensschritt V2 mit 
a* bezeichnet ist.

[0020] Das empfangene Funksignal a* wird im 
nächsten Verfahrensschritt V3 auf Über- bzw. Unter-
schreiten eines Schwellenwertes alimit untersucht. 
Liegt das empfangene Funksignal oberhalb des 
Schwellenwertes alimit, so wird der Ja-Verzweigung 
(„Y”) folgend zum Verfahrensschritt V4 fortgefahren, 
in welchem ein Informationssignal I auf den Wert 1 
gesetzt wird. Andernfalls wird der Nein-Verzweigung 
(„N”) folgend zum Verfahrensschritt V5 fortgefahren, 
in welchem der Wert des Informationssignals I auf 0 
gesetzt wird.

[0021] Der Wert 1 des Informationssignals I steht für 
die Position an der Hinterachse, wohingegen der 
Wert von I = 0 für eine Position an der Vorderachse 
steht. Im nächsten Verfahrensschritt V6 wird das In-
formationssignal per Funk an eine zentrale Emp-
fangseinheit im Fahrzeug übermittelt, die an ein zen-
trales Regel- bzw. Steuergerät angeschlossen ist, in 
welchem eine Weiterverarbeitung der Information 
durchgeführt wird.

[0022] Sofern, wie im Ausführungsbeispiel darge-
legt, von der vorderen Radelektronik zur hinteren Ra-
delektronik ein Funksignal übertragen wird, liegt das 

in der hinteren Radelektronik empfangene Signal a* 
aufgrund der nach hinten gerichteten Antennen an 
der linken Fahrzeugseite oberhalb des Schwellen-
wertes alimit, so dass das Informationssignal auf den 
Wert = 1 gesetzt wird, aus dem in dem Regel- bzw. 
Steuergerät, zu dem das Informationssignal per Funk 
übertragen wird, auf die Position der empfangenden 
Radelektronik an der hinteren Fahrzeugachse ge-
schlossen werden kann.

[0023] Wird dagegen in Gegenrichtung übermittelt, 
also von der Radelektronik hinten links zur Radelekt-
ronik vorne links, so ist aufgrund der Ausrichtung der 
Antennen nach hinten das in der vorderen Radelekt-
ronik empfangene Funksignal a* sehr schwach und 
unterschreitet den Schwellenwert alimit. Daraufhin 
wird im Verfahrensschritt V5 der Wert des Informati-
onssignals auf 0 gesetzt und von der vorderen Rade-
lektronik zum zentralen Regel- bzw. Steuergerät 
übertragen, in welchem aus dem Wert des Informati-
onssignals auf die Position der empfangenden Rade-
lektronik an der Vorderachse geschlossen werden 
kann.

[0024] Zusätzlich zur Positionserkennung an der 
Vorderachse/Hinterachse ist es möglich, aus der 
Phasenverschiebung der über die zweiachsigen Be-
schleunigungssensoren ermittelten Beschleuni-
gungsverläufe jeder Radelektronik auf die Position im 
linken oder rechten Fahrzeugseitenbereich zu schlie-
ßen. Beispielsweise weisen die Beschleunigungsver-
läufe der Beschleunigungssensoren aus dem linken 
Fahrzeugseitenbereich eine Phasenverschiebung 
von +90° auf und im rechten Fahrzeugseitenbereich 
eine Phasenverschiebung von –90° auf.

[0025] Des Weiteren ist im Fahrzeug 1 eine zentrale 
Empfangseinheit 16 angeordnet, die insbesondere 
an ein Regel- bzw. Steuergerät angegliedert ist. Jede 
Radelektronik 8 bis 11 kann über ihre jeweilige An-
tenne 12 bis 15 Signale per Funk an die zentrale 
Empfangseinheit 16 übermitteln.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- US 2005/0156722 A1 [0002]
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur selbsttätigen Radpositionser-
kennung in einem Fahrzeug, bei dem mindestens ein 
Vorderrad (2 bis 5) und mindestens ein Hinterrad (2
bis 5) jeweils mit einer Radelektronik (8 bis 11) aus-
gestattet sind, die eine gerichtete Sende-/Empfangs-
einheit zur Ausstrahlung und zum Empfang von 
Funksignalen aufweist, wobei die Sende-/Empfangs-
einheiten in der Weise zueinander ausgerichtet sind, 
dass sich die empfangene Signalstärke in den Rade-
lektroniken (8 bis 11) unterscheidet, wobei in der 
empfangenden Radelektronik (8 bis 11) ein die Sig-
nalstärke repräsentierendes Informationssignal (I) er-
zeugt wird, wobei aus dem Informationssignal (I) der 
empfangenden Radelektronik (8 bis 11) die Position 
des ersten bzw. zweiten Rades (2 bis 5) entweder an 
der Vorderachse oder an der Hinterachse bestimmt 
wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jedem Fahrzeugrad (2 bis 5) eine Ra-
delektronik (8 bis 11) mit einer gerichteten Sen-
de-/Empfangseinheit zugeordnet ist und die Radposi-
tionserkennung für die Räder (2 bis 5) an der linken 
Fahrzeugseite und an der rechten Fahrzeugseite ge-
trennt durchgeführt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die gemessenen Beschleuni-
gungen als Funksignal zu einem Regel- bzw. Steuer-
gerät übertragen werden.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Accelerometer zweiachsige Be-
schleunigungssensoren verwendet werden, wobei 
die Beschleunigungssensoren an den Rädern (2 bis 
5) einer Achse zueinander phasenverschoben sind 
und aus den phasenverschobenen Signalen auf die 
Position an der linken oder rechten Fahrzeugseite 
geschlossen wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Phasenverschiebung 90° beträgt.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass Sende-/Empfangs-
einheiten an einer Fahrzeugseite ihre Funksignale in 
die gleiche Richtung ausstrahlen.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Funksignale nach vorne oder hin-
ten – in bzw. entgegen gesetzt zur Fahrzeugvorwärts-
richtung – ausgestrahlt werden.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass die empfangene Sig-
nalstärke in der Radelektronik (8 bis 11), welche au-
ßerhalb der Richtung der Sende-/Empfangseinheiten 
der anderen Radelektronik (8 bis 11) liegt, Null oder 

annähernd Null ist.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Informationssig-
nal (I) zusätzlich eine Information über die Position an 
der linken oder rechten Fahrzeugseite enthält.

10.  Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens 
nach einem der Ansprüche 1 bis 9, mit mindestens ei-
nem Beschleunigungssensor und einer gerichteten 
Sende-/Empfangseinheit, wobei der Beschleuni-
gungssensor und die Sende-/Empfangseinheit einem 
Fahrzeugrad (2 bis 5) zugeordnet sind.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass dem Fahrzeugrad (2 bis 5) ein 
Accelerometer mit zweiachsigen Beschleunigungs-
sensoren zugeordnet ist.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der Beschleunigungs-
sensor und die Sende-/Empfangseinheit Teil einer 
Radelektronik (8 bis 11) sind, die einem Fahrzeugrad 
(2 bis 5) zugeordnet ist.

13.  Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jedem Fahrzeugrad (2 bis 5) eine 
Radelektronik (8 bis 11) zugeordnet ist.

14.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 
13, dadurch gekennzeichnet, dass Sende-/Emp-
fangseinheit eine gerichtete Antenne (12 bis 15) um-
fasst.

15.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 
14, dadurch gekennzeichnet, dass eine zentrale 
Empfangseinheit (16) im Fahrzeug vorgesehen ist, 
mit der mindestens eine radspezifische Sende-/Emp-
fangseinheit kommuniziert, wobei die zentrale Emp-
fangseinheit (16) einem Regel- bzw. Steuergerät zu-
geordnet ist.

16.  Fahrzeugassistenzsystem in einem Fahr-
zeug mit einer Vorrichtung nach einem der Ansprü-
che 10 bis 15.

17.  Vorrichtung, enthaltend Mittel, die zur Durch-
führung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 
bis 9 ausgestaltet ausgestaltet sind.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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